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Satzungsänderungsantrag 

Datum  betrifft
Satzung      

Wahlordnung        

 Schiedsordnung 

Themenbereich Paragraph, Absatz 

Gegenstand / Thema  
(kurz, 1-2 Sätze) 

Antragsteller 
Vor- & Zuname 

Mitgliedsnummer Kontakt/Email 

 Begründung 

Abstimmungsfähiger Wortlaut im Vergleich: 

ALT NEU

 Finanzordnung        

 Geschäftsordnung        

§ §

FO_10_008


	Themenbereich: Staatliche Teilfinanzierung
	Paragraph Absatz: § 10 (2+3)
	Gegenstand  Thema kurz 12 Sätze: Es fehlt an der Zusammensetzung / Definition
	Antragsteller Vor  Zuname: 
	Mitgliedsnummer: 
	KontaktEmail: 
	Begründung: Zunächst muss vor der Verteilung ein endgültiger Bescheid über die Festsetzung vorliegen. Erst danach kann verteilt werden. Ab da sollen alle Mitglieder entscheiden, siehe GO-Vorschlag. Falls dieser nicht angenommen wird, soll hier Absatz 2 geändert werden.
	ALT: § 10 (2) Mit Zustellung des endgültigen Bescheides über die Festsetzung der Verteilung der staatlichen Parteienfinanzierung wird umgehend eine Mitgliederumfrage vorbereitet, die nach vier Monaten abgeschlossen sein muss. Weiteres regelt die Geschäftsordnung für Parteitage und Mitgliederversammlungen (oder ähnliches, was aber auf dem Parteitag beschlossen wird, siehe dazu Teil 2).(3) Strafzahlungen werden der verursachenden Gliederung in Abzug gebracht. Für die Jahre 2020 bis 2022 werden Strafzahlungen von dem Gesamtbetrag vor der Verteilung abgezogen. Der letzte Satz entfällt, sobald die Verteilung dieser Jahre abgeschlossen ist.
	Datum9_af_date: 19.09.2024
	Gruppe10: Auswahl2
	NEU: § 10 (2) Mit Zustellung des endgültigen Bescheides über die Festsetzung der Verteilung der staatlichen Parteienfinanzierung wird die zurückgestellte Parteienfinanzierung wie folgt aufgeteilt: 30 Prozent erhält die Bundespartei, 30 Prozent erhalten die Landesverbände, jeweils anteilig verteilt nach der Anzahl der Bundestagswahlkreise, und 40 Prozent werden an die Verbände (Bezirks-/Kreis- oder Stadtverband) der jeweiligen Bundestagswahlkreise gezahlt, verteilt nach der Anzahl der Wählerstimmen in ihrem Kreis.Für die Berechnung werden die Bundestagswahlkreise zum Stichtag der letzten Bundestagswahl zugrunde gelegt.Bei nicht existierenden Gliederungen fallen 50 % an die nächsthöhere Gliederung, 50 % werden auf Bundesebene für zukünftige Bundestags- und Europawahlen zurückgestellt.(3) bleibt


